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Vorwort 

Der minderjährige Zeuge hat Rechtsprechung und Literatur bisher vor­
wiegend im Zusammenhang mit Strafverfahren beschäftigt. Dabei be­
schränkte sich der Blick für die Besonderheiten auf die Ausübung von Zeug­
nisverweigerungsrechten. Eine gesetzliche Regelung findet sich bezeichnen­
derweise nur in § 52 H StPO. 

Der Minderjährigenschutz ist eine allgemein anerkannte Notwendigkeit. 
Der Schutz des Zeugen, der nicht nur Beweismittel, sondern auch Person 
mit eigenen Grundrechten ist, wird dagegen erst in jüngerer Zeit diskutiert 
und vom Gesetzgeber umgesetzt. 

Die zweifache Schutzbedürftigkeit kindlicher und jugendlicher Zeugen 
wird nicht nur bei Bestehen eines Zeugnisverweigerungsrechtes relevant. Sie 
beeinflußt schon Entstehen und Inhalt der Zeugenpflichten und setzt sich in 
der Notwendigkeit eines vormundschaftsgerichtlichen Verfahrens fort. 

Die vorliegende Arbeit soll darlegen, inwieweit die Anforderungen des 
Minderjährigenschutzes die Rechte und Pflichten, die für erwachsene Zeu­
gen konzipiert wurden, modifizieren. Dabei wird zunächst die Zeugeneig­
nung und die gegenläufigen Beweisinteressen der Parteien behandelt; im 
zweiten Abschnitt wird die Stellung des Minderjährigen im Verfahren unter­
sucht. Abschließend ist auf das vormundschaftsgerichtliche Verfahren einzu­
gehen, das bei Beteiligung eines Sorgeberechtigten am Zivilverfahren durch­
zuführen ist. 

Für die Anregung zu dem Gegenstand der Untersuchung bedanke ich 
mich bei Herrn Prof.Dr.E. Schumann, Universität Regensburg, der mich im 
Rahmen des Doktorandenseminars mit wertvollen Hinweisen unterstützte. 

Regensburg, M a i 1992 
Andreas Findeisen 
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Der Zeugenbeweisantrag bei einem minderjährigen Zeugen 

§ 1 Der Minderjährige 

Der Begriff des Minderjährigen ist weder im Zivilprozeßrecht noch im 
Bürgerlichem Recht legal definiert. Allerdings bestimmt § 2 B G B den Ein­
tritt der Volljährigkeit auf die Vollendung des 18. Lebensjahres. Im U m ­
kehrschluß* kann daher jede natürliche Person vor Erreichen dieser Alters­
stufe als minderjährig bezeichnet werden. 

Mi t dieser Eingrenzung sind jedoch noch keine Feststellungen hinsicht­
lich der verfahrensrechtlichen Stellung des Minderjährigen und hier insbe­
sondere im Hinblick auf seine Position als Zeuge verbunden. Da es dabei 
stets um die Ausübung prozessualer Rechte und Pflichten gehf, richtet sich 
die Beurteilung allein nach dem Prozeßrecht. Nur soweit dieses auf das 
materielle Recht verweist oder keine eigene Regelung enthält, kommt ein 
Rückgriff auf materiell-rechtliche Vorschriften in Betracht. 

Nach der Legaldefinition des § 52 Z P O ist eine Person insoweit pro­
zeßfähig, als sie sich selbständig durch Verträge verpflichten kann. Die 
Prozeßfähigkeit ist zugleich Voraussetzung für die Fähigkeit zur wirksamen 
Vornahme von Prozeßhandlungen^. Es handelt sich hier nicht um eine 

*Moritz, S. 41. 

Ŝo bleiben etwa nach materiellem Recht begründete Auskunftspflichten außer Betracht, 
weil diese unabhängig von der öffentlich-rechttichen Zeugnispfücht bestehen und diese auch 
nicht beeinflussen. 

3R<Mfn&erg-.Sc/waa, § 44 III 1 b; S;eH!-/ona -̂Lf%?oM, § 51 Rn 8; 77K7/n<M-PM;zo, § 51 Anm. II; 
Zö//fr-M7//%o/?MMfr, § 5 2 Rn 1 f. Zur Bedeutung der Prozeßhandlungsfähigkeit bei der Aus­
übung eines Zeugnisverweigerungsrechtes s.u. § 5 B I 1. 



eigenständige Bestimmung, da die Frage der Verpflichtungsfähigkeit nach 
Bürgerlichem Recht zu beantworten isf*. Demnach ist jeder voll Geschäfts­
fähige verpflichtungs- und damit auch prozeßfähig; umgekehrt ist jede nicht 
voll geschäftsfähige Person prozeßunfähig, da die Z P O keine beschränkte 
Prozeßfähigkeit kennte 

Genießt ein Minderjähriger für einen speziellen Lebensbereich nach 
§§ 112,113 B G B die volle Geschäftsfähigkeit bereits vor Vollendung des 
18. Lebensjahres, so ist er innerhalb dieses Bereiches auch voll prozeßfähig*. 
Für gesetzliche Vertretung bleibt hier, auch soweit es Prozeßhandlungen 
betrifft, kein Raunf. 

Als Minderjähriger wird im weiteren Verlauf daher jeder nicht voll Ge­
schäftsfähige bezeichnet, mithin jede natürliche Person vor Vollendung des 
18. Lebensjahres unter Ausschluß derer, die partiell einem bereits Volljäh­
rigen gleichstehen, soweit die Zeugenaussage mit diesem Bereich in 
Zusammenhang steht. 

^o.yfw6e7g-Sc/wa6, § 44 I; 7?K?f?:<M-PMizo, § 52 Anm. 1. 

^BaMm6acA-LüM^Aac%-/%ar&M<iHH, § 51 Anm. 1; /&Men6frg-Sc/:n'a&, § 44 II 2; 5;eM!-/cn<M-
Le%7oM, § 51 Rn 2 f. Zu den notwendigen Einschränkungen des § 52 ZPO wird noch im Zu­
sammenhang mit der Zwischenstreitigkeit gem. §§ 387 f ZPO und der Beschwerdebefugnis 
einzugehen sein, dazu unten § 10. 

*De/:/?:er, S. 64 ff; R t ^ e , ZZP 100,10, 13; Sff!n-/onâ -Le%w/<7, § 52 Rn 4 ff; 7yH?/n<M-PMfzo, 
§ 52 Anm. 1 b; Z<%er-%<#%o/M/Mer, § 52 Rn 4. Ebenso GfiMn<7fMann, Der Minderjährige im Zi-
vüprozeß, 1980, S. 18 ff - GrM?:<&nawH spricht von reiativer Prozeßfähigkeit; m.E. treffender 
wäre von partielter Prozeßfähigkeit zu sprechen (entsprechend wie bei der Geschäftsfähigkeit, 
vgt. f7M/?:e, AHgemeiner Teit des Bürgertichen Rechts, 2. Band: Das Rechtsgeschäft, § 13, 4 
und 5). Wie hier BrM/M, Rn 53. 

7$c/K?b/<7, AcP 94 (1903), 305 f. 



§ 2 Die Zeugnisfahigkeit 

A. Gegenstand des Zeugenbeweises 

Der Zeuge ist eine am konkreten anhängigen Verfahren nicht als Partei 
beteiligte natürliche Person. Als Zeugen scheiden neben den Parteien auch 
die gesetzlichen Vertreter aus, die den Prozeß im Namen eines prozeßun­
fähigen Vertretenen führen*. 

Gegenstand des Zeugenbeweises sind eigene, außerhalb des Prozesses 
gemachte Wahrnehmungen über vergangene Tatsachen oder Zus tände t 
Abzugrenzen ist der Zeuge vom sachverständigen Zeugen im Sinne des 
§ 414 Z P O und vom Sachverständigen^. 

Die Bedeutung des Zeugenbeweises wird sehr unterschiedlich beurteilt; 
die Gefahr bewußt und unbewußt unrichtiger oder unvollständiger Aussagen 
läßt die weit verbreitete Zurückhaltung bei der Beweiswürdigung zugunsten 
anderer, zuverlässigerer Beweismittel verständlich erscheinen". Bei 
Aussagen minderjähriger Zeugen dürfte die Skepsis sogar noch zunehmen, 
je niedriger das Alter ist^. Umgekehrt kann aber nicht übersehen werden, 

*BGN, FamRZ 1964, 150 ff; Lew/, ZZP 52, 14 ff; Boger/MM*, JZ 1971, Rn 182 b; RaH?/!6<-rg-
Jc/:wo^, § 123 II 1. 

^BGfY, DRiZ 1974, 27; L G Ba/nA<7g, VersR 1984,49; RaHwaerg-Sc/waA, § 123 I; Sfet/!-./oH<iy-
Sc/Mv/naHM, Vor § 373 Rn 17; 77Kvn<M-PMKo, Vor § 373 Anm. 1; WeczoreA:, § 373 Anm. A II: 
Zö/Zcr-Sap/KW, § 373 Rn 1. 

3 Dazu AfM-yonas-Sc/MMHa/M, Vor § 373 Rn 17; Bm/M, Rn 182 c. 

"BaM/M6acA-LaM^oc^-7/ar?/Ma/:/!, Übers. § 373 Anm. 1 C b a.E.; Bi/%, DRiZ 1972, 205; 
^/em/er; AcP 62, 209, 304 ff (zum Recht vor 1879); Xnippe/, M D R 1980, 112, 113; MMMf/aR-
SM<#er, Rn 43,44; R<WHC%<-, MDR 1986, 630 ff; Sc/Mf«&-r, M D R 1965, 14 ff; &ein-7ow<M-Sc/M-
/naHH, Vor § 373 Rn 21. 

s Dö/Hing, Die Erforschung des Sachverhattes im Prozess, 1964, S. 85, 86 bezügl. Kinder­
aussagen; AM/Mg, Die Kunst der Beweiserhebung im Zivitprozeß, S. 82; P^a/v?:, Die ärtzhch-
psycho!ogische Beurteüung der Giaubwürdigkeit Minderjähriger und ihre Berücksichtigung 
im Gerichtsverfahren, 1972, S. 54 ff. Zur Entwickiung im Strafprozeß Or/omyAy, S. 6 ff; v4/j-



daß der Zeuge das häufigste und damit das praktisch bedeutsamste Be­
weismittel ist*. 

B. Die gesetziiche Regelung der Zeugnisfahigkeit 

Die Zivilprozeßordnung kennt in den Vorschriften zum Zeugenbeweis 
keine Regelung, die eine wie auch immer geartete Eignungsvoraussetzung 
ausdrücklich normierf. Lediglich § 393 Z P O nennt in Übereinstimmung mit 
§ 455 II Z P O ein Mindestalter von 16 Jahren, mit dem die Eidesmündigkeit 
beginnt. Daraus leitet die Literatur nahezu einhellig und wohl in Überein­
stimmung mit der Rechtsprechung, in der das Problem - soweit ersichtlich -
bisher kaum Niederschlag gefunden hat̂ , im Umkehrschluß ab, daß die 
Z P O keine zeugnisunfähigen Personen kennt. Von den Parteien und gesetz­
lichen Vertretern abgesehen ist daher jedermann unterschiedslos als Zeuge 
zugelassen^. 

Als allgemeiner Grundsatz des Prozeßrechtes gilt somit, daß jedermanns 
Tatsachenkenntnisse für den Prozeß verwendet werden sollen und deshalb 
der Kreis der Personen, die als Zeugen vernommen werden können, nicht 
ohne zwingende Gründe eingeschränkt werden darf". Dies ergibt sich auch 
daraus, daß jede gesetzliche Einschränkung der Zeugnisfähigkeit das Recht 

berg/NM^/MeyeT*, Der Beweisantrag im Strafprozeß, S. 701; Stern, DJZ 1908, 51 ff. Femer 
auch unten § 3 B. 

DRiZ 1972, 205; DdMng, S. 21; MyRe, NJW 1989, 2032 f; MMiK-/aR-SMd7cr; Rn 59; K. 
Peters, Zeugenlüge, 1939, S. 273 ff; derselbe, Strafprozeß, § 44 II! 1 a, b; Jc/Mfidfr, Beweis und 
Beweiswürdigung, S. 167 ff; ders. in M D R 1964,14 ff. 

^Anders z.B. noch bis 1969 das Bürgerliche Recht, das in § 2237 Nr. 1 BGB Minderjährige 
als Testamentszeugen ausschloß. 

^Lediglich BG77 VersR 1956; B G H VRS 33,174 ff; zur Geeignetheit des Beweismittels unten 
§ 3 B . 

%*M/M, Rn 183 c; GrMw^waMW, S. 89; AfM^/a^-jM^/er; Rn 60; BaM/?:6ac/:-LaM;e7ßac/:-
Nar;/?:a/!H, Übers, § 373 Anm. 2 A; Sff;n-/o;:<M-Sc/M/Ma/!H, Vor § 373 Rn 3; Zö/Zer-^epAa/:, § 
373 Rn 3. 

* ° S o R 4 G , JZ 1973,58,59. 


